
Sélection d'article sur la
politique suisse

processus Dringliche Änderung des Luftfahrtgesetzes angesichts der Covid-19-
Krise (BRG 20.039)

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE



Imprimer

Éditeur

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Contributions de

Bieri, Niklaus

Citations préféré

Bieri, Niklaus 2024. Sélection d'article sur la politique suisse: Dringliche Änderung des
Luftfahrtgesetzes angesichts der Covid-19-Krise (BRG 20.039), 2020. Bern: Année
Politique Suisse, Institut de science politique, Université de Berne.
www.anneepolitique.swiss, téléchargé le 23.04.2024.

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE I

http://www.anneepolitique.swiss


Sommaire

1Chronique générale
1Infrastructure et environnement
1Transports et communications

1Trafic aérien

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE II



Abréviations

KVF-SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Ständerates

CTT-CE Commission des transports et des télécommunications du Conseil des
Etats

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE 1



Chronique générale

Infrastructure et environnement

Transports et communications

Trafic aérien

Ende April verabschiedete der Bundesrat seine Botschaft für eine dringliche Änderung
des Luftfahrtgesetzes angesichts der Covid-19-Krise an das Parlament. Der
Flugverkehr und die Flughäfen waren von den Einschränkungen während der Covid-19-
Pandemie besonders betroffen. Der Bundesrat betonte die wirtschaftliche Bedeutung
der Luftfahrt und seine Absicht, sowohl Flugunternehmen, als auch Landesflughäfen
und Flugplatzunternehmen in den Bereichen Bodenabfertigung und
Luftfahrzeuginstandhaltung zu unterstützen, damit diese wirtschaftlich zentrale
Infrastruktur nicht zugrunde gehe. 
Der Bundesrat wollte das Luftfahrtgesetz mit einem zusätzlichen Artikel 102a so
ergänzen, dass der Bund sich vorübergehend an Unternehmen der Luftfahrt und der
Flugplätze beteiligen oder diesen Darlehen, Bürgschaften oder Garantien gewähren
darf. Als Bedingung für die Ausrichtung von Finanzhilfen müssen diese gemäss der
Gesetzesänderung ausschliesslich zur Sicherstellung der Dienstleistungen in der
Schweiz eingesetzt werden. Die Gesetzesänderung soll sogleich nach der
Verabschiedung durch das Parlament in Kraft treten, aber nur befristet bis Ende 2025
gelten. 1

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 29.04.2020
NIKLAUS BIERI

Am 4. Mai 2020 beriet der Ständerat als Erstrat über die dringliche Änderung des
Luftfahrtgesetzes. Eintreten war unbestritten, es gab aber Minderheitsanträge: Eine
Minderheit Mazzone (gp, GE) verlangte, dass der Bund nur dann Beiträge oder Darlehen
gewähren soll, wenn sich die Flugunternehmen verpflichten, auf den gewerbsmässigen
Personentransport zwischen Landesflughäfen zu verzichten, wenn eine Zugverbindung
mit einer Fahrzeit von weniger als drei Stunden besteht. Eine Minderheit Zopfi (gp, GL)
wollte einen Passus aufnehmen, nachdem die Rückzahlung erhaltener Unterstützung
fällig wird, sobald die Anzahl der Luftbewegungen wieder bei 80 Prozent des Niveaus
von vor der Unterstützung liegt. Die beiden klimapolitisch motivierten Anträge stiessen
bei Bundesrätin Simonetta Sommaruga auf Verständnis, trotzdem beantragte sie deren
Ablehnung. An Ständerätin Mazzone gerichtet erklärte die Verkehrsministerin, die
Inlandverbindung zwischen Genf und Zürich sei 1998 – als sich die Swissair aus Genf
zurückzog – vom Kanton Genf explizit gewünscht worden. Auch wenn unklar sei, ob der
Kanton diese Verbindung immer noch wünsche: Eine solche Änderung sollte nicht in
einer dringlichen Sitzung diskutiert, sondern zuerst in die Vernehmlassung geschickt
werden. Auch der Vorschlag Zopfi gehöre zuerst in eine Vernehmlassung. Weiter
mahnte Bundesrätin Sommaruga: «Machen Sie Klimapolitik, auch für die Luftfahrt, aber
machen Sie sie am richtigen Ort, d.h. im CO2-Gesetz.» Die beiden Minderheitenanträge
wurden deutlich verworfen. Ferner verlangte ein Einzelantrag von Carlo Sommaruga (sp,
GE), dass die Landesflughäfen bezüglich der Gewährung von Darlehen, Bürgschaften,
Garantien und Hilfszahlungen gleich behandelt werden. Die Verkehrsministerin
begegnete diesem Antrag mit der Zusicherung, dass die Gleichbehandlung der
Landesflughäfen sowie der ansässigen Unternehmen vom Bundesrat «wirklich genau so
gemeint» sei und durchgesetzt werde, auch wenn sie im Gesetzestext nicht explizit
genannt sei. Auch der Antrag Sommaruga wurde abgelehnt. In der Gesamtabstimmung
wurde die Vorlage einstimmig mit 39 Stimmen (2 Enthaltungen) angenommen. 2

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 04.05.2020
NIKLAUS BIERI

Einen Tag, nachdem der Nationalrat im Rahmen des Nachtrags I zum Voranschlag 2020
Verpflichtungskredite über CHF 1.85 Mrd. für die Luftfahrt gesprochen hatte, beriet die
grosse Kammer am 5. Mai 2020 als Zweitrat die dringliche Änderung des
Luftfahrtgesetzes. Ein Minderheitsantrag Schlatter (gp, ZH) beantragte Nichteintreten.
Es sei unanständig, dem Parlament eine solche Vorlage in dieser Art und Weise
vorzulegen: Sie hätte Informationen über die Verhandlungen mit der Flugbranche den
Medien entnehmen müssen und für eine anständige Vorbereitung des Geschäfts sei
keine Zeit geblieben, begründete Nationalrätin Schlatter ihren Antrag. Der Rat trat mit
163 zu 28 Stimmen (5 Enthaltungen) dennoch auf die Vorlage ein. Die Fraktion der
Grünen lehnte Eintreten geschlossen ab und erhielt Sukkurs von einer Stimme aus der
SP. 
Mit einer regelrechten Flut von Anträgen versuchten Parlamentsmitglieder der SP und

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 05.05.2020
NIKLAUS BIERI
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Grünen in der Detailberatung, Klima-, Umwelt- und Lärmschutzanliegen einzubringen.
So etwa sollten beim Ersatz von Luftfahrzeugen ausschliesslich Flugzeugtypen beschafft
werden dürfen, die bezüglich Emissionen auf dem neusten Stand der Technik seien; der
gewerbsmässige Personentransport zwischen zwei Flugplätzen in der Schweiz sollte
grundsätzlich verboten werden; Betriebskonzessionen für Flughäfen sollten nur
vergeben werden können, wenn diese eine Nachtruhe von 22 bis 6 Uhr einhielten, oder
Flughäfen sollten mit einem Ausbaustopp belegt werden, bis der CO2-Ausstoss des
Flugverkehrs auf einen Drittel des Referenzjahrs 2018 gesunken sei. All diesen und
weiteren ähnlichen Anträgen war kein Erfolg beschieden: Bürgerliche und Mitteparteien
folgten dem Bundesrat und wiesen darauf hin, dass diese dringliche Änderung nicht der
Ort sei, um diese Anliegen einzubringen. Eingang in die Vorlage fanden jedoch zwei
Ergänzungen, die gegenüber der bundesrätlichen Fassung noch stärker betonten, dass
der Bundesrat für jede Gewährung von Hilfe hinreichende Sicherheiten einzufordern
habe. 
Gegen den Widerstand von Grünen und SP nahm der Nationalrat die Vorlage mit 133
gegen 60 Stimmen (3 Enthaltungen) an. 
Am Nachmittag des gleichen Tages beriet der Ständerat die Differenzen. Über Mittag
hatte die KVF-SR getagt, um ihrem Rat einen Antrag bezüglich der Differenzen stellen zu
können. Die Kommission stimmte in der ersten Differenz dem Nationalrat zu, schlug
aber in der zweiten Differenz die Streichung eines Satzes und die Umformulierung eines
weiteren Satzes vor: Dies, um den Handlungsspielraum des Bundesrates bei der
Gewährung von Unterstützung bei aller Vorsicht nicht zu stark einzuschränken. Der Rat
folgte diesen Anträgen der Kommission und spielte damit den Ball zurück  an den
Nationalrat, der noch am selben Nachmittag erneut über die Vorlage beriet. 
Im Nationalrat war die Formulierung des Ständerats unbestritten, die Vorlage war damit
bereinigt. 3

Am 6. Mai 2020 beschlossen die Räte die dringliche Änderung des Luftfahrtgesetzes.
Nachdem sie am Vortag die wenigen Differenzen bereinigt hatten, stimmten beide
Kammern noch über die Dringlichkeitsklausel ab und nahmen die Vorlage in den
Schlussabstimmungen an. Im Ständerat war die Vorlage unbestritten: Sowohl die
Annahme der Dringlichkeitsklausel als auch die Schlussabstimmung fielen einstimmig
aus. Im Nationalrat wehrten sich die Fraktionen der Grünen und der SP gegen die
Vorlage, unterlagen aber bei 150 gegen 30 Stimmen (3 Enthaltungen) bei der
Dringlichkeitsklausel und mit 128 gegen 61 Stimmen (1 Enthaltung) in der
Schlussabstimmung, wo sich auch 7 Mitglieder der SVP zu den Gegnern der Vorlage
gesellten. 4

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 06.05.2020
NIKLAUS BIERI

1) BBl, 2020, S. 3667 ff.; AZ, CdT, LT, NZZ, 30.4.20
2) AB SR, 2020, S. 200 ff.
3) AB NR, 2020, S. 451 ff.; AB NR, 2020, S. 521; AB SR, 2020, S. 253 ff.
4) AB NR, 2020, S. 531; AB NR, 2020, S. 545; AB SR, 2020, S. 255; AB SR, 2020, S. 270
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